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Hygieneplan - Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der 

COVID-19-Pandemie 
(Aktualisierung vom 07.09.2022) 

 
Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung. 
 
Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Frau Salomon 
 

 
Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Persönliche Hygiene - Basis 

Händereinigung 
 

 nach Betreten des 
Schulgebäudes 

 vor dem Zubereiten 
von Speisen, Essen  

 nach Toilettengang  

 nach Naseputzen 

 nach Husten o. Niesen 

 nach Kontakt mit Ab-
fällen 

 mindestens 20 bis 30 Sekunden die 
Seife sorgfältig auch zwischen den 
Fingern verreiben 

 Seife abwaschen und gut abtrock-
nen 

 mit Einmalhandtüchern (Papier 
o. ä.) abtrocknen  

 Entsorgung der Einmalhandtücher 
in Restmüllbehältern 

 Flüssigseife im Spender 

 Nutzung auch der Hand-
waschbecken in den Unter-
richtsräumen 

 Beschäftigte der 
Schule 

 Schüler/innen 

 einrichtungsfremde 
Personen (z. B. Spei-
senanbieter Pi-
papo/Sodexo, Reini-
gungsfirmen …) 

Hygienische Händedesin-
fektion 

 nach Kontakt mit Kör-
perflüssigkeiten, Urin  
oder Stuhl (z. B. bei Hil-
festellung akut Er-
krankter, Reinigung 
verunreinigter Flächen)  

 nach Ablegen der 
Schutzhandschuhe 

 bei Bedarf 

 Handdesinfektionsmittel lt. Ge-
brauchsanweisung anwenden 
(sollte erwachsenen Personen vor-
behalten sein) 

 ohne Kontakt zu biologischen Ge-
fahrstoffen ist gründliches Hände-
waschen ausreichend 

 Virusinfektion:  
Desinfektionsmittel mit Hin-
weis „begrenzt viruzid“ 
 

 

 Beschäftigte der 
Schule 

 Schüler/innen 
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Niesetikette  Niesen und Husten  möglichst in Wegwerftuch niesen  
oder husten 

 ist kein Taschentuch griffbereit 
Armbeuge vor Mund und Nase hal-
ten  

 größtmöglichen Abstand zum Ge-
genüber einhalten und sich abwen-
den 

 Wegwerftuch  Beschäftigte der 
Schule 

 Schüler/innen 
 

Persönliche Hygiene – medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) 1) 

Mund-Nasen-Bedeckung  alle Personen, auch 
Schulfremde 

 alle Schularten (Schul-
gebäude/Schulge-
lände) 

 keine Pflicht zum Tragen von MNS 

 aber Empfehlung, insbesondere, 
wenn  
# der Abstand von 1,5 m nicht ein-
gehalten werden kann oder 
# bei schulischem Infektionsge-
schehen sowie 
# bei tätigkeitsspezifischen Infekti-
onsgefahren 

 MNB wird nicht mehr zur Ver-
fügung gestellt 

 

 

Allgemeines zur Nutzung 
des medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes  
 

 bei Nutzung   sachgerechter Umgang unter: 
https://www.bfarm.de/Shared-
Docs/Risikoinformationen/Medi-
zinprodukte/DE/schutzmas-
ken.html 

 beim Tragen auf Tragepausen  
achten 

 Information an Beschäftigte 
zum Hinweisblatt „Hinweise 
zur Anwendung von Atem-
schutzmasken“, eingestellt im 
Schulportal, Rubrik COVID 19 

 

Testpflicht auf SARS-CoV- 2 anlassbezogen, freiwillig 

Testung auf  
SARS-CoV-2 (Selbsttest)  

 Lehrkräfte, schulisches 
Personal 

 Schüler/innen 

 Testanlässe, s. SL-
Schreiben vom 
30.08.2022 

 

 Testung auf freiwilliger Basis in der 
Schule 

 nur bei begründeten Anlässen 
(Verdachtsfall, mögliche Erkran-
kung) 

 Selbsttests im Rahmen der schu-
lischen Testung auf freiwilliger 
Basis werden durch Schule be-
reitgestellt 

 Bezug wie bisher über LaSuB 

 Schulleitung, Beschäf-
tigte in Schule 

 Schüler/innen 
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Zugang und Aufenthalt 
Unterweisung  vor Testdurchführung  Lehrkräfte/Beschäftigte und Schü-

ler/innen 

 ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung 
oder eines Erklär-Videos  

  Schulleitung 

 Beschäftigte in Schule 

Testdurchführung  bei freiwilliger Testung 
an Schule 

  

 Testdurchführung entsprechend Ge-
brauchsanweisung 
Hinweis: 

 gründliches Händewaschen ist ausrei-
chend 

 Flächendesinfektion vor dem Test ist 
nicht notwendig 

 in der Regel nasaler Abstrich 

 Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB 
- (Gebrauchsanleitung) bei Vorliegen 
eines ärztlichen Attests möglich (keine 
ärztliche Diagnose erforderlich)  

 im Ausnahmefall können andere Tests 
(mit CE-Kennzeichnung oder nach 
BfArM zugelassen) z. B. auch Spuck-
tests genutzt werden (ohne Kosten-
übernahme durch LaSuB)  

 Abstand, Lüftung, Hygieneregeln wäh-
rend der Testung einhalten (Raum-
temperatur nicht unter 15°C) 

 Lehrende: Test unter Aufsicht der 
Schulleiterin/des Schulleiters oder ei-
ner von ihr/ihm beauftragten Person  

 Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anlei-
tung durch eine Lehrkraft  

 Einmalhandschuhe bereithalten 

 bei Benetzung der Haut /der Augen 
mit Extraktionslösung, gründlich mit 
Wasser spülen, bei nachfolgend anhal-
tenden Beschwerden ärztliche Vor-
stellung 

 Entsorgung in Müllbeutel  

 Flächendesinfektionsmittel („be-
grenzt viruzid“) 

 Einmalhandschuhe 
 
 
 
 
 
 

 

 Schulleitung,  

 Lehrkräfte,  

 Schüler/innen Schulträ-
ger 

https://2e5ed920-9a4a-4c1f-b46e-954bdc354cc4.filesusr.com/ugd/3cc657_b763a3b7ed0f45bba0aeba92bd9727af.pdf
https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=1010:100::::::
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 hygienische Entsorgung des genutzten 
Testmaterials in Müllbeutel, nicht im 
normalen Abfallbehälter 

 genutzte Oberflächen nach Test mit 
Flächendesinfektionsmittel reinigen 
(keine Sprühdesinfektion), Einmal-
handschuhe tragen  

 bei positivem Testergebnis: Absonde-
rung der positiv getesteten Person; s. 
Absonderung 

Betretungsverbot/ 
Aufenthaltsregelungen 

 Lehrkräfte, schulisches 
Personal, und Schü-
ler/innen, Schulfremde 

 täglich 

 Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für 
Personen:  
# bei positivem Schnelltest 
# bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder    
   Antigentest 
# mit nachweislicher SARS-CoV-2-   
   Infektion, 

 Empfehlung: 
Bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnli-
chem Symptom (Atemnot, neu auf-
tretender Husten, Fieber, Geruchs- 
oder Geschmacksverlust) sollte ein 
Arzt aufgesucht werden, bei leich-
ten Symptomen sollte vor dem 
Schulbesuch ein Selbsttest durch-
geführt werden. 

 s. Infoblatt zur Absonderung 
in Sachsen, gültig ab 
05.09.2022 

 
 

 Schulleitung 

 Beschäftigte in Schule 

 Schüler/innen 

 schulfremde Personen  

Absonderung: Umgang mit 
Corona-Infektionen an der 
Schule 

 

 Lehrkräfte, schulisches 
Personal, und Schüler/in-
nen 

 täglich 

 

 Absonderung der positiv getesteten 
Person 

 Schule stellt Schüler/in Nachweis über 
die positive Testung (als Vorausset-
zung für einen Antigen- oder PCR-
Test) aus 

 Ausreichung des Infoblattes zur Ab-
sonderung in Sachsen 

Formular Testnachweis – Antigen-
Test zur Eigenanwendung zum 
Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbst-
test) 
Infoblatt zur Absonderung in Sach-
sen, gültig ab 05.09.2022, aushän-
digen 
Leitfaden zur Kontaktpersonen-
nachverfolgung und Absonderung 

 Schulleitung 

 Beschäftigte in Schule 

 Schüler/innen, 

 Personensorgeberech-
tigte 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Infoblatt-absonderung-neu-2022-09-05.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Infoblatt-absonderung-neu-2022-09-05.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Infoblatt-absonderung-neu-2022-09-05.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Infoblatt-absonderung-neu-2022-09-05.pdf
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 keine weitere Absonderung von en-
gen Kontaktpersonen oder symptom-
loser Schüler/innen  

 weitere Regelung zur Absonderung in 
den  

 Allgemeinverfügungen der Landkreise 
und Kreisfreien Städte beachten 

in sächsischen Schulen und Kitas ab 
Schuljahr 2021/22, gültig ab 
25.04.2022 

 

Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände 

Informationen zum Schutz 
vor Covid-19 im Schulge-
bäude 

 täglich a) verständliche Vermittlung der 
empfohlenen Schutzmaßnahmen  

b) Informationen auch für einrich-
tungsfremde Personen erkennbar 
machen  

zu a) Hinweisschilder, Aushänge,  
          Informationsmaterial, 
zu b) Internetauftritt der Schule, 
          Aushänge Schulgebäude 

 Schulleitung 

Lüftung in Unterrichtsräu-
men und weiteren ge-
nutzten Räumen  (Mini-
mierung der Anste-
ckungsgefahr durch Aero-
sole und Tröpfchen) 

 mehrmals täglich  

 regelmäßig 
 

 Stoß- und Querlüftung mittels (so-
weit technisch möglich) vollständig 
geöffneter Fenster und Türen: 

# mindestens einmal während der 
Unterrichtsstunde, möglichst alle 
20 Minuten (spätestens 30 Minu-
ten nach Unterrichtsbeginn) für 
ca. 3 Minuten, 

# alleiniges Kippen von Fenstern ist 
ggf. nicht ausreichend – ggf. Über-
prüfung mittels CO2-Ampel 

 Stoß- und Querlüftung sind nicht 
erforderlich, wenn Luftaustausch 
durch raumlufttechnische Anlage 
gesichert ist 

 Räume ohne Belüftungsmöglich-
keit für Unterricht ausplanen (z.B. 
Fenster nicht zu öffnen, nicht funk-
tionierende Lüftungsanlage), ggf. 

  Beschäftigte in Schule 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html?_cp=%7B%22accordion-content-9350%22%3A%7B%221%22%3Atrue%7D%2C%22previousOpen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accordion-content-9350%22%2C%22idx%22%3A1%7D%7D%23a-6509
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html?_cp=%7B%22accordion-content-9350%22%3A%7B%221%22%3Atrue%7D%2C%22previousOpen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accordion-content-9350%22%2C%22idx%22%3A1%7D%7D%23a-6509
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bei geeigneten Wetterbedingun-
gen Unterricht im Freien gestalten 
(UV-Schutz beachten) 

Abstandsgebot  alle Personen   Empfehlung: wenn möglich Einhal-
tung des Abstand von 1,50 m zu 
anderen Personen  

  

Reinigung 

regelmäßig genutzte 
Oberflächen, Gegen-
stände und Räume 

 täglich  entsprechend vorhandenem Reini-
gungsplan  

 s. vorhandener Reinigungs-
plan 

 Reinigungsfirma 

 Schulträger 

 Schulleitung 

 Beschäftigte der 
Schule 

 

 täglich 
 

 tägliches gründliches Reinigen von 
regelmäßig genutzten Oberflä-
chen, Gegenständen und Räumen 

 gründliches Reinigen von techn.-
medialen Geräten nach jeder Nut-
zung 

 ggf. vorhandenen Reinigungs-
plan ergänzen 

 

Reinigung von Flächen   entsprechend dem Er-
fordernis 

 bei Verunreinigung von Flächen 
Körperflüssigkeiten, Urin oder 
Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit 
Einmalhandschuhen und einem 
mit Flächendesinfektionsmittel ge-
tränktem Einmaltuch (keine Sprüh-
desinfektion) 

 Schutzhandschuhe tragen 

 Flächendesinfektionsmittel 
mit Hinweis „begrenzt vi-
ruzuid“ verwenden 

Pausen 

Speiseräume  
 
 

 täglich 
 

 Einhaltung der Hygieneregeln an 
Theke und Essensausgabe 
(z. B. transparente Abtrennungen) 

 die Mensa gut lüften, im Sommer 
ggf.  Speiseneinnahme auch im 
Freien  

 schulspezifische Einzelfalllö-
sungen mit Essenanbieter fin-
den 

 

 Schulleitung 

 Beschäftigte der 
Schule 

 Essensanbieter 
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Personaleinsatz 

Risikogruppen/Schwan-
gere 

 täglich 

 nach Bedarf 

 Zugehörigkeit zu einer Risiko-
gruppe ist durch ein ärztliches At-
test nachzuweisen, mit Hinweisen, 
dass trotz der Entwicklung des In-
fektionsgeschehen, neuer Erkennt-
nisse zum Ansteckungsrisiko sowie 
der Impfmöglichkeiten weiterhin 
ein erhöhtes Risiko besteht  

 Einsatz von Zugehörigen einer Risi-
kogruppe im Präsenzunterricht nur 
nach Rücksprache und auf freiwilli-
ger Basis 

 individuelle Bewertung von Risiko-
faktoren für Risikogruppen bei Be-
darf durch Betriebs- oder Hausarzt 

 kein Einsatz von schwangeren Be-
schäftigten im Präsenzunterricht 

 dies gilt ebenso für schwangere 
Schülerinnen  

 
 

 Schulleitung 

 Beschäftigte der 
Schule 

 Betriebs-/Hausarzt 

Erste Hilfe 

Erste Hilfe und Eigen-
schutz 

 täglich 

 nach Bedarf 

 Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz 
zur Verfügung stellen (z. B FFp2-
Maske in den Verbandskästen) 

 für Herz-Lungen-Wiederbelebung 
Beatmungsmaske/Beatmungstuch 
zur Verfügung stellen 

 Ersthelfer/Schulsanitätsdienst in-
formieren 

 Beatmungsmaske : in der 
Rülein-Turnhalle  Erste-
Hilfe-Schrank Sportlehrerzim-
mer, beide Sekretariate 

 Schulträger  

 Schulleitung 

 Beschäftigte der 
Schule 

 Ersthelfer 

 Schüler/innen 

 Schulsanitätsdienst 
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Unterweisungen 

Hygieneunterweisungen 
 

Schüler: 

 Schuljahresbeginn 

 im weiteren Schuljah-
resverlauf anlassbezo-
gen 

Lehrkräfte: 

 mindestens einmal im 
Schuljahr 

 Belehrungen für Lehrende, nicht-
pädagogisches Personal, Schü-
ler/innen zu Hygienemaßnahmen 
der Schule 

 Inhalte: Händewaschen, Begrü-
ßung ohne Körperkontakt, Hust- 
und Niesetikette, sachgerechter 
Umgang mit MNB 

 Eltern über Hygienekonzept der 
Schule informieren 

 Muster-Unterweisungsunter-
lagen im Schulportal unter 
AManSys -> AManSys Unter-
weisungsunterlagen -> 12 
Pandemie_SARSCoV-2_SL 

 Schulleitung 

 Beschäftigte der 
Schule 

 

weitere Corona-Schutzmaßnahmen 

Sächs. Staatsministerium 
für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammen-
halt, Landkreise, Kreis-
freie Städte 

   weitergehende Verordnungen, 
Vorschriften, Regeln und Ein-
schränkungen sind zu beachten 
und umzusetzen 

  Schulleitung, 

 Beschäftigte in Schule 

 
Quellen:  
a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022 
b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 05.09.2022  
c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen 
d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte 
e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23 
f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests 

 
1) Abkürzungen:  

 medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit 
vergleichbaren Schutzstandard)  

Datum der Erstellung: 28.12.2021 
 

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 01.09.2021 
 
unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: 


